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RS OGH 1964/9/8 3Ob93/64
(3Ob94/64)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1964

Norm

EO §252 Abs1

Rechtssatz

Einer Exekution zur Hereinbringung einer Forderung, zu deren Gunsten dem betreibenden Gläubiger ein

Zurückbehaltungsrecht zusteht, kann die Zubehöreigenschaft des zurückbehaltenen und nun gepfändeten

Gegenstandes nicht wirksam entgegengehalten werden.

Entscheidungstexte
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